
(vereinfacht in Anlehnung an FB 225)

Vergabenummer Datum 

V-035-25 17.09.2025

Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Abrechnungszeitpunkt:

Einbau:…..................................

Lieferung:…..............................

Verwendung:…..........................

Stoffe Verwendung bei OZ GP - Nummer
Abrechnungszeitpunkt;

Abrechnungseinheit

Flacherz. a.n.leg.Stahl, nur 

warmgewalzt, >=600mm
01.08.0370 GP19-2410311001

Lieferung in das verarbeitende 

Werk;

Tonne

Flacherz. a.n.leg.Stahl, nur 

warmgewalzt, >=600mm
01.08.0390 GP19-2410311001

Lieferung in das verarbeitende 

Werk;

Tonne

Flacherz. a.n.leg.Stahl, nur 

warmgewalzt, >=600mm
01.08.0400 GP19-2410311001

Lieferung in das verarbeitende 

Werk;

Tonne

Flacherz. a.n.leg.Stahl, nur 

warmgewalzt, >=600mm
01.08.0410 GP19-2410311001

Lieferung in das verarbeitende 

Werk;

Tonne

Leistung: Geh- und Radwegbrücke als Stahlbrücke mit Betonfahrbahn als Mehrfeldbauwerk über die Warnow 

              Los 1: Brückenbauwerk und Technische Ausrüstung

Für die nachstehend aufgeführten Stoffe, begrenzt auf die in den in Spalte 2 genannten Teilleistungen (OZ) verwendeten 

Stoffe, werden bei Änderung der Preise die Mehr- oder Minderaufwendungen gemäß der "Stoffpreisgleitklausel" erstattet.

Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden.

Stoff ist im verarbeitenden Werk angeliefert worden. Der Auftragnehmer muss 

gewährleisten, dass die Bauüberwachung des Auftraggebers über die Liefertermine 

rechtzeitig informiert wird, damit eine Vor-Ort-Kontrolle im verarbeitenden Werk 

möglich ist.

Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so 

eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der 

Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden

Projekt:    Rostocker Oval – Neubau Warnowbrücke in Rostock


